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ErwGr

Erwägungsgrund 154 - Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten

1 Diese Verordnung ermöglicht es, dass bei ihrer Anwendung der Grundsatz des Zugangs der
Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten berücksichtigt wird. 2 Der Zugang der Öffentlichkeit zu
amtlichen Dokumenten kann als öffentliches Interesse betrachtet werden. 3 Personenbezogene Daten
in Dokumenten, die sich im Besitz einer Behörde oder einer öffentlichen Stelle befinden, sollten von
dieser Behörde oder Stelle öffentlich offengelegt werden können, sofern dies im Unionsrecht oder im
Recht der Mitgliedstaaten, denen sie unterliegt, vorgesehen ist. 4 Diese Rechtsvorschriften sollten
den Zugang der Öffentlichkeit zu amtlichen Dokumenten und die Weiterverwendung von
Informationen des öffentlichen Sektors mit dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten in
Einklang bringen und können daher die notwendige Übereinstimmung mit dem Recht auf Schutz
personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung regeln. 5 Die Bezugnahme auf Behörden und
öffentliche Stellen sollte in diesem Kontext sämtliche Behörden oder sonstigen Stellen beinhalten, die
vom Recht des jeweiligen Mitgliedstaats über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten erfasst
werden. 6 Die Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1) lässt das
Schutzniveau für natürliche Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß
den Bestimmungen des Unionsrechts und des Rechts der Mitgliedstaaten unberührt und
beeinträchtigt diesen in keiner Weise, und sie bewirkt insbesondere keine Änderung der in dieser
Verordnung dargelegten Rechte und Pflichten. 7 Insbesondere sollte die genannte Richtlinie nicht für
Dokumente gelten, die nach den Zugangsregelungen der Mitgliedstaaten aus Gründen des Schutzes
personenbezogener Daten nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind, oder für Teile von
Dokumenten, die nach diesen Regelungen zugänglich sind, wenn sie personenbezogene Daten
enthalten, bei denen Rechtsvorschriften vorsehen, dass ihre Weiterverwendung nicht mit dem Recht
über den Schutz natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
vereinbar ist.

1)

Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November 2003 über die
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 90).

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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